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RESOLUTION 54/275 

Verabschiedet auf der 98. Plenarsitzung am 15. Juni 2000, ohne Abstimmung, auf 
der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/906). 

54/275. Finanzierung der Präventiveinsatztruppe der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Na-
tionen143 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen144, 

 unter Hinweis auf die Resolution 983 (1995) des Sicher-
heitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat beschloss, dass 
die Schutztruppe der Vereinten Nationen innerhalb der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien die Bezeichnung 
"Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen" tragen werde, 
und die Resolution 1186 (1998) vom 21. Juli 1998, mit der der 
Rat das Mandat der Truppe bis zum 28. Februar 1999 verlän-
gerte, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/481 vom 
11. April 1996 über die Finanzierung der Truppe und auf ihre 
danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt 
Resolution 53/20 B vom 8. Juni 1999, 

 erneut erklärend, dass es sich bei den Kosten der Truppe 
um Ausgaben der Organisation handelt, die nach Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied-
staaten zu tragen sind, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin gehend, 
dass zur Deckung der Ausgaben für die Truppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich wei-
ter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig größerer 
Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaftlich weniger 
entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße imstande sind, 
zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

 eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Gene-
ralversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des Sicher-
heitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, das Konto der 
Truppe mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, da-
mit sie ihren ausstehenden Verbindlichkeiten nachkommen 
kann, 

 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Prä-
ventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen per 30. April 2000, 
 
143 A/54/740. 
144 A/54/824 und A/54/841. 

namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 
10,8 Millionen US-Dollar, was 8 Prozent der gesamten veran-
lagten Beiträge von der Einrichtung der Truppe bis zu dem am 
30. Juni 1999 endenden Zeitraum entspricht, vermerkt, dass 
etwa 42 Prozent der Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge 
in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten, die es betrifft, insbesondere die Mitgliedstaaten 
mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ih-
rer noch ausstehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten 
Beiträge in voller Höhe entrichtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Truppe vollständig entrichtet werden; 

 5. verleiht ihrer Besorgnis über die Verzögerungen Aus-
druck, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbeson-
dere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausrei-
chenden Ressourcen konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissio-
nen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit sie 
ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

 8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen145 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

 9. ermächtigt den Generalsekretär, von den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 1.161.700 Dollar brut-
to (1.104.300 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Juli 1998 
bis 30. Juni 1999 den Betrag von 904.000 Dollar zur Deckung 
der Kosten noch ausstehender Forderungen einer Regierung für 
die turnusmäßige Ablösung ihrer Truppen während des 
vorangegangenen Zeitraums einzubehalten; 

 10. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt haben, ihr 
jeweiliger Anteil an den verbleibenden nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln in Höhe von 257.700 Dollar brutto 
(200.300 Dollar netto) für den am 30. Juni 1999 endenden 
Zeitraum gutzuschreiben ist; 
 
145 A/54/824. 
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 11. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ih-
re Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht erfüllt haben, 
ihr jeweiliger Anteil an den verbleibenden nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln in Höhe von 257.700 Dollar brutto 
(200.300 Dollar netto) für den am 30. Juni 1999 endenden 
Zeitraum auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen 
ist; 

 12. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 13. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Präventiv-
einsatztruppe der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/276 
Verabschiedet auf der 98. Plenarsitzung am 15. Juni 2000, ohne Abstimmung, auf 
der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/907). 

54/276. Finanzierung der Zivilpolizeimission der Verein-
ten Nationen in Haiti 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten Na-
tionen in Haiti, der Übergangsmission der Vereinten Nationen 
in Haiti und der Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in 
Haiti146 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen147, 

 eingedenk der Resolution 1063 (1996) des Sicherheitsrats 
vom 28. Juni 1996, mit der der Rat die Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti einrichtete, und der Resolu-
tion 1086 (1996) vom 5. Dezember 1996, mit der der Rat das 
Mandat der Mission bis zum 31. Juli 1997 verlängerte, 

 sowie eingedenk der Resolution 1123 (1997) des Sicher-
heitsrats vom 30. Juli 1997, mit der der Rat die Übergangsmis-
sion der Vereinten Nationen in Haiti für einen einmaligen Zeit-
raum von vier Monaten einrichtete, 

 ferner eingedenk der Resolution 1141 (1997) des Sicher-
heitsrats vom 28. November 1997, mit der der Rat die Zivilpo-
lizeimission der Vereinten Nationen in Haiti einrichtete, und 
der Resolution 1277 (1999) vom 30. November 1999, mit der 
der Rat die Mission bis zum 15. März 2000 verlängerte, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 51/15 A vom 4. No-
vember 1996 über die Finanzierung der Unterstützungsmission 
und ihre späteren Beschlüsse und Resolutionen zu dieser Frage, 
zuletzt Resolution 53/222 B vom 8. Juni 1999, 

 erneut erklärend, dass es sich bei den Kosten der Missionen 
um Ausgaben der Organisation handelt, die nach Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied-
staaten zu tragen sind, 
 
146 A/54/757. 
147 A/54/825 und A/54/841. 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin gehend, 
dass zur Deckung der Ausgaben für die Missionen ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich wei-
ter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig größerer 
Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaftlich weniger 
entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße imstande sind, 
zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

 eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Gene-
ralversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des Sicher-
heitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Zivilpolizeimission der Vereinten 
Nationen in Haiti geleistet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, das Konto der 
Missionen auch weiterhin mit den erforderlichen Finanzmitteln 
auszustatten, damit sie ihren ausstehenden Verbindlichkeiten 
nachkommen können, 

 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Unter-
stützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti, der Über-
gangsmission der Vereinten Nationen in Haiti und der Zivilpo-
lizeimission der Vereinten Nationen in Haiti per 30. April 
2000, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Hö-
he von 23 Millionen US-Dollar, was 24 Prozent der gesamten 
veranlagten Beiträge von der Einrichtung der Unter-
stützungsmission bis zu dem am 30. Juni 2000 endenden Zeit-
raum entspricht, vermerkt, dass etwa 29 Prozent der Mitglied-
staaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet ha-
ben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, die es betrifft, 
insbesondere die Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, 
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten 
Beiträge in voller Höhe entrichtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in 
Haiti vollständig entrichtet werden; 

 5. verleiht ihrer Besorgnis über die Verzögerungen Aus-
druck, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbeson-
dere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausrei-
chenden Ressourcen konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-




